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Die Einfiihrung des Sturmgewehrs in der Armee und im auflerdienstlichen Schiefiwesen
Von Major Herbert Alboth, Bern

Der Bundesrat hat der Bundesversammlung eine Botschaft iiber
die Durchfilhrung von Unteroffizierskursen, das heiBt die Ver-
lingerung der jedem Wiederholungskurs vorangehenden Kadervor-
kurse, fiir die Einfiihrung des Sturmgewehrs in der Armee unter-
breitet. Die Botschaft befaBt sich eingehend mit allen sich in
diesem Zusammenhang stellenden Problemen und diirfte daher
jeden Wehrmann und Schiitzen weitgehend interessieren. Die Bot-
schaft des Bundesrates weist eingehend auf die Beschliisse vom
21. Dezember 1956 hin, mit denen die Bundesversammlung die
notwendigen Kredite fiir die Beschaffung einer GroBserie von
Sturmgewehren und die entsprechenden Munitionsdotationen bewil-
ligte, wie zum Beispiel die Splitter- und Nebelgranaten und das
neue Modell einer Panzerwurfgranate, die alle mit dem Sturm-
gewehr verschossen werden konnen.

Seither sind mit Versuchsserien des Sturmgewehrs bei der Truppe
umfangreiche Erprobungen durchgefiihrt worden, die zu einigen
Anderungen und Verbesserungen der Waffe gefiihrt haben, den
militdrischen Stellen aber auch Gelegenheit gaben, Erfahrungen in
der Ausbildung am Sturmgewehr, in der Organisation der Gefechts-
gruppen und -ziige sowie im Einsatz der mit der neuen Waffe aus-
geriisteten Einheiten zu sammeln. Versuchs- und Demonstrations-
schiefen in Schiitzenvereinen haben ferner die Grundlagen geschaf-
fen fiir die Einfilhrung des Sturmgewehrs im aufBerdienstlichen
SchieBwesen. Inzwischen hat die Fabrikation und Ablieferung ein-
gesetzt, so daB 1960 mit der Abgabe des Sturmgewehrs als person-
liche Waffe und mit der entsprechenden Umbewaffnung der Feld-
armee begonnen werden kann. Diese Umbewaffnung wird sich iiber
mehrere Jahre erstrecken. Wenn es in mancher Hinsicht einfacher
wire, mit der Umbewaffnung noch einige Jahre zuzuwarten und
sie dann kurzfristig innerhalb eines Jahres durchzufiihren, so scheint
es doch zweckmiBiger, sie in Ubereinstimmung mit der Abliefe-
rung der Sturmgewehre schrittweise vorzunehmen und damit auch
die Feuerkraft und Schlagkraft der Armee schrittweise zu ver-
starken.

Der Plan fiir die Einfiihrung des Sturmgewehrs

Die bewilligten Kredite gestatten es, in den n#chsten Jahren die
Auszugsformationen der Infanterie und der Leichten Truppen mit
dem Sturmgewehr auszuriisten, wobei das Sturmgewehr als person-
liche Waffe anstelle des Karabiners abgegeben wird. Die Abgabe
des Sturmgewehrs und die Umbewaffnung werden nach folgenden
Gesichtspunkten erfolgen:

a) Von 1960 an werden die Rekruten der Infanterie und der
Leichten Truppen mit dem Sturmgewehr als persdnliche Waffe
ausgeriistet;

b) im Laufe des Jahres 1960 werden die Auszugsformationen der
Infanterie und der Leichten Truppen einer Heereseinheit auf das
Sturmgewehr umbewaffnet und auf die neue Waffe umgeschult;

¢) von 1961 an werden jihrlich in mehreren Heereseinheiten die
Auszugsformationen der Infanterie und der Leichten Truppen um-
bewaffnet und. umgeschult; diese Aktion diirfte voraussichtlich im
Laufe des Jahres 1964 abgeschlossen werden;

d) die Landwehrformationen der Infanterie und der Leichten
Truppen erhalten das Sturmgewehr schrittweise ab 1961 durch den

bertritt von Wehrminnern, die mit dem Sturmgewehr ausgeriistet

sind, aus dem Auszug in die Landwehr; eine eventuelle Herab-
setzung der Heeresklassen wird die Einfithrung des Sturmgewehrs
in der Landwehr beschleunigen;

e) die Abgabe des Sturmgewehrs an Wehrménner anderer Trup-
pengattungen und Dienstzweige kommt erst in Betracht, wenn die
Umbewaffnung der Auszugsformationen der Infanterie und der
Leichten Truppen abgeschlossen ist.

Die Charakteristik des Sturmgewehrs

Das Sturmgewehr ist eine automatische Waffe, die sowohl Ein-
zelschiisse als auch Feuerstofe (Serienfeuer) abgeben kann. Es ver-
schieBt neben den bisherigen Gewehrpatronen auch Hohlpanzer-
granaten (Panzerabwehr), Stahlgranaten (Panzerabwehr und andere
Zwecke) sowie Nebelgranaten. Diese vielfiltigen Moglichkeiten er-
lauben also, das Sturmgewehr sowohl als SchuBwaffe mit rasanter
GeschoBflugbahn wie auch als AbschuBwaffe fiir Wurfkorper mit
stark gekriimmter Flugbahn zu verwenden. Die mit dem Sturm-
gewehr im EinzelschieBen erreichten Resultate entsprechen den-
jenigen, die mit dem Karabiner erzielt werden. Was aber die neue
Waffe weit iiber den Karabiner hinaushebt, das ist die Moglich-
keit des raschen Prizisionsschusses mit einer Feuergeschwindigkeit
von einem SchuB pro Sekunde. Im Serienfeuer entspricht die Lei-
stung des Sturmgewehrs derjenigen des Leichten Maschinengewehrs
bis auf 500 Meter Entfernung. Der fest angebrachte SchieBbecher
ermoglicht in wenigen Sekunden die Umstellung des Sturmgewehrs
auf das Feuer mit Hohlpanzergranaten, Stahlgranaten und Nebel-
granaten, die mit der neuen Waffe auf betrichtlich groBere Entfer-
nung abgefeuert werden konnen als bisher die Panzerwurfgranaten,
ganz abgesehen von den Handgranaten.

Damit fallen dem FEinzelkimpfer, den Gefechtsgruppen und
-ziigen der Infanterie und der Leichten Truppen neue schieBtech-
nische und taktische Aufgaben zu, welche die Selbstdndigkeit des
einzelnen Wehrmannes und der Fiihrer der kleinsten Verbdnde auf
dem Gefechtsfelde noch stirker hervortreten lassen. Der Einfiihrung
des Sturmgewehrs in der Infanterie und bei den Leichten Truppen
kommt deshalb eine weitreichendere Bedeutung zu als vor Jahr-
zehnten die Ersetzung des Gewehrs 1911 durch den Karabiner 1931.
Es handelt sich nicht bloB um die Ersetzung einer Waffe durch
eine neuere Waffe gleicher Art, sondern um die Einfiihrung eines
neuen Waffentyps auf breiter Grundlage, wodurch Organisation und
Einsatz der Truppe verdndert und auch an die Ausbildung grund-
sdtzlich neue Anforderungen gestellt werden.

Die Umschulung in den Wiederholungskursen

Wenn die Ausbildung von Rekruten und Kadern in den Rekruten-
schulen keine besonderen Schwierigkeiten bietet, ja sogar eine
gewisse Vereinfachung erfiahrt, so verlangt die Umschulung von
Formationen der Feldarmee um so mehr Beachtung und Sorg-
falt. Wohl sind Handhabung und Gewehrfeuer mit dem Sturm-
gewehr einfach, wihrend das Schieen mit Hohlpanzergranaten
schon eine erhebliche Ubung erfordert. Vor allem aber verlangt
die Wahl der Feuerart und der Munition von Fiihrern und Truppe
eine umfassendere und differenziertere Beurteilung der taktischen
Situation und des erhaltenen Auftrages. Die durch das Sturmgewehr
bedingte Umstellung im taktischen Denken und Handeln von Fiihrer
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und Truppe muB daher im Vordergrund der Umschulung stehen.
Die Formationen, die mit dem Sturmgewehr ausgeriistet werden,
miissen daher den Wiederholungskurs neben der eigentlichen Waf-
fenhandhabung und dem SchieBen vor allem der Gefechtsschulung
der Gruppen und Ziige widmen, um die durch das Sturmgewehr
bedingten neuen taktischen Formen und Moglichkeiten moglichst
intensiv zu erarbeiten. Damit die ganzen FEinheiten von der Um-
schulung erfafit werden, miissen sie mit vollen Bestinden zum
Umschulungs-Wiederholungskurs einriicken, was eine Anderung in
der zeitlichen Verteilung der Wiederholungskurse bedingt. Alle
Leute, die ihre Wiederholungskurspflicht noch nicht vollig erfiillt
haben, werden — unter entsprechender Anrechnung — zur Um-
schulung einberufen. Die beiden &#ltesten Jahrginge des Auszuges
im Alter von 35 und 36 Jahren, deren Wiederholungskurspflicht
erschopft ist, werden nur fiir die Dauer einer Woche einberufen,
unter Anrechnung des Dienstes auf die Ergéinzungspflicht der Land-
wehr. Auf diesc Weise wird es moglich sein, die Umschulung in

der Feldarmee durchzufithren ohne zusitzliche Dienstleistung fiir -

die Mannschaften, sondern lediglich mit zeitlichen Verschiebungen
im Rahmen der gesetzlichen Wiederholungskurs- und Ergédnzungs-
kurspflicht. Diese Vorwegnahme von Wiederholungs- und Ergin-
zungskursen wird fiir das Jahr 1960 zusitzliche Aufwendungen von
rund 965 000 Franken erfordern, welche in den Voranschlag 1960
eingestellt werden.

Die Kaderkurse

Wenn die Umschulung im ordentlichen Wiederholungskurs von
Erfolg gekront sein soll, so verlangt dies eine griindliche Vorberei-
tung des Offiziers- und des Unteroffizierskaders, wofiir aber die
gesetzlichen Kadervorkurse von drei Tagen Dauer fiir die Offiziere
und von zwei Tagen Dauer fiir die Unteroffiziere nicht ausreichen.
Es wird deshalb fiir die Umschulungs-Wiederholungskurse die Vor-
schulung des Kaders bis zu sieben Tagen Dauer fiir die Offiziere
und bis zu vier Tagen Dauer fiir die Unteroffiziere vorgesehen.

Offiziere

Artikel 2, Buchstabe b des Beschlusses der Bundesversammlung
vom 19 September - 1952 -iiber -Ausbildungskurse - fiir-- Offiziere
(AS 1952, 789) ermichtigt den Bundesrat, «bei Umorganisation
von Truppen, Neubewaffnung oder Ausriistung mit neuen Geréten
fiir die Offiziere dieser Truppen Einfithrungs- oder Umschulungs-
kurse bis zu sechs Tagen Dauer anzuordnen». Gestiitzt auf diese
Bestimmung wird beabsichtigt, die Offiziere derjenigen Truppen,
welche im Wiederholungskurs auf das Sturmgewehr umgeschult
werden, zu einem viertdgigen Einfiihrungskurs einzuberufen, an
welchen der dem Wiederholungskurs vorangehende ordentliche
Kadervorkurs sich unmittelbar anschlieft. Dadurch wird die Dauer
der Kadervorkurse dieser Offiziere praktisch einmalig von drei auf
sieben Tage verlidngert. Diese Losung ist zunichst fiir das Jahr
1960 vorgesehen. Auf Grund der damit gemachten Erfahrungen
soll dann die Regelung fiir die folgenden zwei Jahre getroffen
werden.

Unteroffiziere

GemiB Artikel 123, Absatz 1 der Militdrorganisation (BS 5,
3; AS 1949, 1491) kann die Bundesversammlung «fiir den Fall
einer Umorganisation oder Neubewaffnung eines Truppenkorpers
oder einer Einheit des Auszuges und der Landwehr Dienstleistungen
anordnen und deren Dauer bestimmen». Auch hier sollte nun der
Bundesrat die Moglichkeit erhalten, zunichst einmal fiir das Jahr
1960 eine Losung zur Anwendung zu bringen und gestiitzt auf die
dabei gesammelten Erfahrungen die Regelung fiir die nachfolgenden
Jahre zu treffen. Der Bundesrat sollte daher ermichtigt werden,
die in Betracht fallenden Unteroffiziere in &hnlicher Weise wie die
Offiziere zu einem hdochstens zweitdgigen Einfithrungskurs einzu-
berufen, welcher dem zum Umschulungs-Wiederholungskurs ge-
horenden ordentlichen Kadervorkurs ebenfalls unmittelbar voran-
zugehen hat. Auch hier ergibt sich damit praktisch eine einmalige
Verldngerung des Kadervorkurses der Unteroffiziere um hdchstens
zwei auf maximal vier Tage. Es ist beabsichtigt, diese Erméchtigung
im Jahre 1960 versuchsweise voll auszuschopfen.

Die Kosten fiir die Verldangerung der Kadervorkurse werden sich
1960 auf rund 38 000 Franken fiir die Offiziere und rund 27 000
Franken fiir die Unteroffiziere, zusammen also auf rund 65 000
Franken, belaufen.
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Die Auswirkungen der Einfiihrung des Sturmgewehrs auf das
auferdienstliche Schieflen

Die Einfiihrung des Sturmgewehrs wird sich auch in erheblichem
MaBe auf das SchieBwesen auBer Dienst in seiner Gesamtheit aus-
wirken. Schon seit 1957 bemiiht sich die Gruppe fiir Ausbildung,
die zivilen Schiitzenkreise iiber die neue Waffe zu orientieren und
durch zahlreiche Demonstrationen und VersuchsschieBen ihr Inter-
esse an derselben zu wecken. Im allgemeinen wurde das Sturm-
gewehr als hochwertige Kampfwaffe anerkannt. Mit der Zeit wird
der Durchschnitt der SchieBresultate sogar fiihlbar ansteigen. Die
Erfiillung der auBerdienstlichen SchieBpflicht mit dem Sturmgewehr
und die Teilnahme am FeldschieBen stellen keinerlei Probleme, die
nicht mit Leichtigkeit gelost werden konnen. Anderseits ist nicht
zu bestreiten, daB die Einfithrung des Sturmgewehrs kiinftig die
Organisation von freien SchieBanléssen erschweren wird. Angesichts
der guten Beziehungen, die zwischen den zivilen Schiitzenkreisen
und den zustdndigen Fachinstanzen des Militirdepartements be-
stehen, wird es zweifellos mdglich sein, gestiitzt auf Versuche und
Erfahrungen mit der Zeit eine befriedigende Losung dieser Pro-
bleme zu finden, ohne Beeintrichtigung der zivilen SchieBanlédsse
und ihrer Bedeutung fiir die SchieBfertigkeit unserer Wehrménner
wie auch fiir den inneren Zusammenhang des Schweizer Volkes.

Weitere finanzielle Auswirkungen

Die Einfithrung des Sturmgewehrs wird aber auch die laufenden
Ausgaben des Bundes fiir die Munitionsbeschaffung in ziemlich
erheblicher Weise beeinflussen. Die Bediirfnisse der Rekruten-
schulen, Kaderschulen und einer verstirkten Division an zusitz-
lichen Gewehrpatronen bewirken 1960 eine Steigerung der Kosten
von rund 690 000 Franken. Die weiteren mannigfachen Verwen-
dungsmoglichkeiten mit Hohlpanzergranaten, Stahlgranaten und
Nebelgranaten verlangen ebenfalls eine entsprechende Ausbildung,
fiir welche die Kriegstechnische Abteilung eine besondere Ubungs-
granate konstruiert hat, die wiederholt verwendet werden kann und
erheblich billiger ist als die Kriegsmunition. Fiir die erstmalige
Beschaffung dieser Ubungsgranaten ist ein Aufwand von 4,3 Mil-
lionen Franken notig, von denen bereits eine Million Franken als
dringender VorschuB bewilligt wurde, die mit der zweiten
Serie von Nachtragskrediten fiir 1959 unterbreitet werden soll. Der
Restbetrag von 3,3 Millionen Franken wird in den Voranschlag
1960 eingestellt. Zu diesem Betrag gesellen sich 1960 ferner die
Aufwendungen fiir die Retablierung und den Ersatz unbrauchbar
gewordener Ubungsgranaten, die auf rund 3,1 Millionen Franken
berechnet werden. Insgesamt verursacht die Einfithrung des Sturm-
gewehrs. im Jahre 1960 Mehraufwendungen fiir Gewehrmunition
und Ubungsgranaten im Betrage von rund 8,1 Millionen Franken,
von denen eine Million Franken noch auf das Jahr 1959 entfallen,
die restlichen 7,1 Millionen Franken auf das Jahr 1960. Alle diese
Mehraufwendungen sind indessen unabhingig von der Anordnung
eines verlingerten Kadervorkurses.

Wenn diese Zahlen zunichst {iberraschen mdogen, so ist doch zu
bedenken, daB die erhebliche VergroBerung der Feuerkraft unserer
Infanterie und der bedeutende Fortschritt, den die Einfiihrung des
Sturmgewehrs fiir unsere Panzerabwehr bedeutet, unvermeidlich
vermehrte und intensivere SchieBiibungen und damit einen gestei-
gerten Munitionsverbrauch nach sich ziehen muB3. Wir sind indessen
auch in dieser Hinsicht noch im Stadium der Versuche, und es ist
nicht ausgeschlossen, daB man auf Grund der Erfahrungen noch
dazu gelangt, in vermehrtem MaBe zu spezialisieren und die vorge-
sehenen Munitionsdotationen herabzusetzen. Ebenso besteht die
Moglichkeit, daB bei fortschreitender Fabrikation die Gestehungs-
kosten der verschiedenen Munitionsarten gesenkt werden konnen
und daB weniger kostspielige Ubungsmunition eingefiihrt werden
kann.

grossziigig in der Leistung —

bescheiden in der Berechnung ;




	Die Einführung des Sturmgewehrs in der Armee und im ausserdienstlichen Schiesswesen

